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Cobnhampf-Cbronik.
Der Bürger ÜRaurerftreif ift bcciibet unb jwar mit

einer fRteberlage ber Streifer, moern fie if)re hauptfäch»
lid)fte Sorberung, ben ÜRinimafiohn, faßen laffen mufften.
Slm 25. ÜRai ift nämlidj burd} Vermittlung beg Negier»
"nggrats beg Kantong Bürid) unb gwifdjen ben Slbge»
orbnelen beg ÜRaurermeifterbereing bon 3ü£'<h unb
Umgebung einerfeitg unb ber ÜRaurer unb ipanblanger
in Bürich, nämlich ber üRaurergeroertfchaft Bütid},
beutfdje unb iialienifdje Seftion, beg £>aublangerbunbeg
unb ber djriftlicfjen ÜRaurergeroertfchaft anberfeitg gut
Veilegung ber Slrbeitgeinfießung Der ÜRaurer unb £>anb=

langer in Büold) folgenbe Vereinbarung abgefdRoffen
werben :

1. Die normale Slrbeitggett beträgt in ber (Regel im
©ommer 10 ©tunben; im SBinter rietet fie fid} nad)
bet DagegfjeBe, beträgt jebod) nicht unter 8 ©tunben
(Slrt. 7, Slbfa| 1 ber Slrbeitgorbnung beg ©d)roeiger.
Vaumeifterberbanöeg). Die üRittaggpaufe beträgt je
nad) bet Satjreggeit 1 — IV« ©tunben.

2. Der Sohn beträgt bei ber Slrbeitggeit gemäfj
Biffée 1

für leiftunggjäfgge ÜRaurer per ©tunbe 53 (Rp.

£>anblanger „ „ 40 „
„ fßflafterbuben „ „32 „

gür ©onntagg» unb Nachtarbeit, foroie Uebergeit,
b. h. Slrbeit bon mehr alg 11 ©tunben per Dag, wirb
ein 3nfd)lag bon 50 % gemacht ; ebenfo wirb für im
SBafferfieljen berbrodRe Arbeit big gu 50 % BofdRng
gewährt (Slrt. 7, Slbfafc 2 ber Slrbeitgorbnung beg

©dbroeiger. Vaumeifierberbanbeg).
gär Sltifänger im Vetufe unb ältere, nicht mehr bofl

leiftunggfäfjige Siebeiter ift bie geftfe|ung beg Sobneg
ber Vereinbarung groifepen ÜReifier unb Slrbeiter über»
laffen.

3. Die Söhnung gefd^ieE)t per ©tunbe effettiber
Slrbeitggeit. Der ©tunbenlopn wirb bor bem erften
Bohltag feftgefefct entfpredjenb ben Seiftungen beg Sir»
betters (Slrt. 4 bet Slrbeitgorbnung beg ©chweigerifdjen
Vaumeifterberbanbeg).

4. Diefe Soljnbereinbarung gilt bom Datum ber
gegenfeitigen Slnerfennung an unb tann jeweilen am
1. Sanuar auf ben 1. Slpril gefünbet merben. ©rfoigt
bie Künbigung nidR, fo gilt bie Vereinbarung, ein
Weitereg Saht.

5. Die üReifterfchaft wirb aßeg nötige tun, um
eine Vefferung beg Seljrlinggroefeng im üRaurergewerbe
herbeizuführen ; im fernem berpftidjtet fie fid}, Slrbeitg»
augmeife einguführen.

6. Die ÜReifterfchaft wirb bie begügliä) ber ^Regelung
ber üo^nöertjältniffe mit ber Slrbeiterfçhaft abgefdRoffene
Vereinbarung burd) Slufna(}me in bie Slrbeitgorbnung
in NedRgfraft erroadRen laffen.

7. Die ÜReifterfchaft berpfliefetet fid), nad) Schlichtung
ber Slrbeitgeinfteßung in erfter Stnie biejenigen Slrbeiter
eingufteflen, roeldje bigler im ©efdjäfte betätigt waren.

dagegen bürfen bon feiten ber Slrbeiierfdjaft Seute,
Welche ftdb am Streife nidR beteiligt haben, nicht be=

läftigt ober berfolgt werben, unb gwar weber auf ben
3Setfplä|en nod} außerhalb berfelben.

Die Bimmermeifter in Vafel haben befdRoffen, am
ÜRontag (29. ÜRai) bie Söert» unb Vaupläfce für bie
Slrbeitgroifligen gu ben alten Vebingungen wieber gu
offnen.

I Die Vauteit im Betßralbalmhof Vafel ftnb am grei»
fag gleid)faflg burd) bie Unternehmer ftißgelegt worben.

|, Der SlUgenteine ÜReifterberbattb be§ VauhattbwerfeS
«"• Vafel fd^reibt: ®er Vefdjlu|, bie Slrbeiten auch
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ben Val)nl)öfen eingufteßen, ift nod) nicht erfolgt. @g

finb biegbegüglid)e Unterhanblnngen eingeleitet. — 35ie
bor bem ©inigunggamt offerierten S)nrchfd^nittglöhne
entfprechen annâljernb ben VorfdRägen ber SJÎeifter bor
Stugbrud) beg ©treifg. — 2)er Slnfangglofjn für einen
©efefleu, ber feine breijäfjrige Sehrgeit mit ©rfolg buccf)=
gemacht nnb einen ßehrbrief borrueifen fann, ferner ein
Saf)r alg ©efeße gearbeitet hat, ift beftimmt worben
auf 5 gr. — Sltn gehnftünbigen Slrbeitgtag wirb feft»
gehalten.

ßohnfnntpf itt Vafel. ®er fRegierunggrat teilte ber
ÜJieifterfchaft unb ben Slrbeitern beg Vauhanbwerfg mit,
bafi troh bem Scheitern ber bigljerigen Vermittlungg»
berfuche bie Vorfteher beg Vaubepartementg unb beg

$epartementg beg Snnern bereit feien, weitere Verljanb»
lungen mit ben Parteien gu führen-

2)ag Departement beg Snnem wirb bom fRegierungg»
rat mit ber fRebifton beg ©efefceg betreffenb bag Ver»
mittlunggberfahren beauftragt.

3« bem 2lugfperrung§befc()litfj ber VaSIcr Vaumeifter
äufeert bie ©eneralbireftion ber Vabifdjen Vahnen, bah
fie bie Slugfperrung unb bie bamit berbunbene Slrbeitg»
einfteßung nicht alg force majeure betrachte unb bafj
fte im gaße einer berfpäteten gertigfteßung ber Vauten
ben Unternehmer auf bie bertraglid) feftgefteßte Kon»
bentionalftrafe berpflichten Wärben.

3ur Sluêfperruttg im Vagler Vaugemerbe. 2Bir lefen
in ben „Vagler Nachrichten": Die Slugfperrung hot im
hieftgen ©efchäftgleben eine gang eigenartige Situation
gefefjaffen. ^Sciöate, bie bringenbe Slrbeiten, wie ©ipfer»,
ÜRaler» unb SRaurerarbeiten augguführen haben, gehen
jefct nicht mehr gum Unternehmer, fonbern holen fid)
aug bem ©treifbureou eine Singahl Slrbeiter unb laffen
burd) biefe bie Slrbeii augführen, ©ie begahlen ben
bon ben ©treifenben berlangten Dagloljn unb fparen
ben Unternehmergeroinn beg Vteifterg.

Der Vagler Vteifteroerbanb fchreibt: SBir wieberholen
nochmalg: Der Slßgemeine SReifierberbanb beg Vau»
hanbwerfeg hot in feinen ßohnbifferengen fein SRög»
lidjfteg getan. ®r ift bei ben erften Untertjanblungen
bor Slugbruch beg ©treifeg auf eine bebeutenbe ©rhöh«
ung beg Duc(hfd)üiU3lohneg eingegangen; eine Slrbeitg»
einfteßung roegen biefen Sohnfragen hat nicht ftattge»
funben.

Die ©chteiner, bie in Slugftanb traten, ohne ben
SJÎeiftern borher Slngeige gu machen, erhalten ben gleichen
Durchfchnittglohn wie bie Bimmerleute. Der ©treif
erfolgte roegen bem SRinimaßohn unb wegen bem 9V»
©tunbentag.

Die ilReifterfchaft hat ihre Slnficht noch nicht geänbert.
Die Differeng gwifchen einem geringen unb einem tü<h»
tigen Slrbeiter ift gu grofj, um einen ßRinimaßohn anfe|en
gu tonnen, ©in guter Slrbeiter berlangt bieg auch nicht.

Die SReifterfchaft ift aber bereit, bei biefem Sinlaf?
bem jungen ÜRann, ber feine Sehrgeit mit ©rfolg ab»

folbiert hal ""b einen Sehrbrief aufröeijen tann, einen
Slnfangglohn gu beftimmen. Durch biefen ©chug wirb
ber junge ÜRann für feine ÜRühe, bie er fich gegeben
hat, fein §anbroert richtig gu erlernen, belohnt, unb
bag |>anbwert erhält baburd) tüchtige ©efeflen.

Slm 3^"ft"übentag wirb feftgehalten, weil wir ung
fagen, in ber fchönen ©ommergeit foß ber Slrbeiter feine
Beit augnügen, im VJinter hat er foroiefo nicht mehr
alg 8 ©tunben Slrbeit. Diefer Slnficht ftnb übrigeng
auch unfere ftäbtifchen Vaubeljöcben, beun fie laffen ihre
Slrbeiter ebenfaßg gehn ©tunben arbeiten.

Schretnerftrei! in Vern. Der §anbwetler= unb
©ewerbeberein ber ©tabt Vern befdRof? in feiner Ver»
fommlung pom 22. bg., an ben im Soljutampf ftehenben

à !> Jllustr. schweiz. Handw. Zeitung (Oìgaii jin die

Lobnkampf-ekrsnlli.
Der Zürcher Maurerstreik ist beendet und zwar mit

einer Niederlage der Streiker, moern sie ihre Hauptfach-
lichste Forderung, den Minimallohn, fallen lassen mußten.
Am 25. Mai ist nämlich durch Vermittlung des Regier-
ungsrats des Kantons Zürich und zwischen den Abge-
ordneten des Maurermeistervereins von Zürich und
Umgebung einerseits und der Maurer und Handlanger
in Zürich, nämlich der Maurergewerkschaft Zürich,
deutsche und italienische Sektion, des Handlangerdundes
und der christlichen Maurergewerkschaft anderseits zur
Beilegung der Arbeitseinstellung der Maurer und Hand-
langer in Zürich folgende Vereinbarung abgeschlossen
worden:

1. Die normale Arbeitszeit beträgt in der Regel im
Sommer 10 Stunden; im Winter richtet sie sich nach
der Tageshelle, beträgt jedoch nicht unter 8 Stunden
(Art. 7, Absatz 1 der Arbeitsordnung des Schweizer.
Baumeisterverbandes). Die Mittagspause beträgt je
nach der Jahreszeit 1 —IV- Stunden.

2. Der Lohn beträgt bei der Arbeitszeit gemäß
Ziffer 1

für leistungsfähige Maurer per Stunde 53 Rp.
Handlanger „ „ 40 „

„ Pflasterbuben „ „ 32 „
Für Sonntags- und Nachtarbeit, sowie Ueberzeit,

d. h. Arbeit von mehr als 11 Stunden per Tag, wird
ein Zuschlag von 50°/« gemacht; ebenso wird für im
Wasserstehen verbrachte Arbeit bis zu 50 °/o Zuschlag
gewährt (Art. 7, Absatz 2 der Arbeitsordnung des

Schweizer. Baumeisterverbandes).
Für Anfänger im Berufe und ältere, nicht mehr voll

leistungsfähige Arbeiter ist die Festsetzung des Lohnes
der Vereinbarung zwischen Meister und Arbeiter über-
lassen.

3. Die Löhnung geschieht per Stunde effektiver
Arbeitszeit. Der Stundenlohn wird vor dem ersten
Zahltag festgesetzt entsprechend den Leistungen des Ar-
beiters (Art. 4 der Arbeitsordnung des Schweizerischen
Baumeisterverbandes).

4. Diese Lohnvereinbarung gilt vom Datum der
gegenseitigen Anerkennung an und kann jeweilen am
1. Januar auf den 1. April gekündet werden. Ersoigt
die Kündigung nicht, so gilt die Vereinbarung ein
weiteres Jahr.

5. Die Meisterschaft wird alles nötige tun, um
eine Besserung des Lehrlingswesens im Maurergewerbe
herbeizuführen; im fernern verpflichtet sie sich, Arbeits-
ausweise einzuführen.

6. Die Meisterschaft wird die bezüglich der Regelung
der Lohnverhältnisse mit der Arbeiterschaft abgeschlossene
Vereinbarung durch Aufnahme in die Arbeitsordnung
in Rechtskraft erwachsen lassen.

7. Die Meisterschaft verpflichtet sich, nach Schlichtung
der Arbeitseinstellung in erster Linie diejenigen Arbeiter
einzustellen, welche bisher im Geschäfte betätigt waren.

Dagegen dürfen von feiten der Arbeiterschaft Leute,
welche sich am Streike nicht beteiligt haben, nicht be-
lästigt oder verfolgt werden, und zwar weder auf den
Werkplätzen noch außerhalb derselben.

Die Zimmermeister in Basel haben beschlossen, am
Montag (29. Mai) die Werk- und Bauplätze für die
Arbeitswilligen zu den alten Bedingungen wieder zu
öffnen.

- Die Bauten im Zentralbahnhof Basel sind am Frei-
zîag gleichfalls durch die Unternehmer stillgelegt worden.

Der Allgemeine Meisterverband des Bauhandwerkes
«u> Basel schreibt: Der Beschluß, die Arbeiten auch an
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den Bahnhöfen einzustellen, ist noch nicht erfolgt. Es
sind diesbezügliche Unterhandlungen eingeleitet. — Die
vor dem Einigungsamt offerierten Durchschnittslöhne
entsprechen annähernd den Vorschlägen der Meister vor
Ausbruch des Streiks. — Der Anfangslohn für einen
Gesellen, der seine dreijährige Lehrzeit mit Erfolg durch-
gemacht und einen Lehrbrief vorweisen kann, ferner ein
Jahr als Geselle gearbeitet hat, ist bestimmt worden
auf 5 Fr. — Am zehnstündigen Arbeitstag wird fest-
gehalten.

Lohnkampf in Basel. Der Regierungsrat teilte der
Meisterschaft und den Arbeitern des Bauhandwerks mit,
daß trotz dem Scheitern der bisherigen Bermittlungs-
versuche die Vorsteher des Baudepartements und des
Departements des Innern bereit seien, weitere VerHand-
lungen mit den Parteien zu führen.

Das Departement des Innern wird vom Regierungs-
rat mit der Revision des Gesetzes betreffend das Ver-
mittlungsverfahren beauftragt.

Zu dem Aussperrungsbeschluß der Basler Baumeister
äußert die Generaldirektion der Badischen Bahnen, daß
sie die Aussperrung und die damit verbundene Arbeits-
einstellung nicht als torse majeurs betrachte und daß
sie im Falle einer verspäteten Fertigstellung der Bauten
den Unternehmer auf die vertraglich festgestellte Kon-
ventionalstrafe verpflichten würden.

Zur Aussperrung im Basler Baugewerbe. Wir lesen
in den „Basler Nachrichten": Die Aussperrung hat im
hiesigen Geschäftsleben eine ganz eigenartige Situation
geschaffen. Private, die dringende Arbeiten, wie Gipser-,
Maler- und Maurerarbeiten auszuführen haben, gehen
jetzt nicht mehr zum Unternehmer, sondern holen sich

aus dem Streikbureau eine Anzahl Arbeiter und lassen
durch diese die Arbeit ausführen. Sie bezahlen den
von den Streikenden verlangten Taglohn und sparen
den Unternehmergewinn des Meisters.

Der Basler Meisterverband schreibt: Wir wiederholen
nochmals: Der Allgemeine Meisterverband des Bau-
Handwerkes hat in seinen Lohndifferenzen sein Mög-
lichstes getan. Er ist bei den ersten Unterhandlungen
vor Ausbruch des Streikes auf eine bedeutende Erhöh-
ung des Durchschnittslohnes eingegangen; eine Arbeits-
einstellung wegen diesen Lohnfragen hat nicht stattge-
funden.

Die Schreiner, die in Ausstand traten, ohne den
Meistern vorher Anzeige zu machen, erhalten den gleichen
Durchschnittslohn wie die Zimmerleute. Der Streik
erfolgte wegen dem Minimallohn und wegen dem 9V-
Stundentag.

Die Meisterschaft hat ihre Ansicht noch nicht geändert.
Die Differenz zwischen einem geringen und einem tüch-
tigen Arbeiter ist zu groß, um einen Minimallohn ansetzen

zu können. Ein guter Arbeiter verlangt dies auch nicht.
Die Meisterschaft ist aber bereit, bei diesem Anlaß

dem jungen Mann, der seine Lehrzeit mit Erfolg ab-
solviert hat und einen Lehrbrief aufweisen kann, einen
Anfangslohn zu bestimmen. Durch diesen Schutz wird
der junge Mann für seine Mühe, die er sich gegeben
hat, sein Handwerk richtig zu erlernen, belohnt, und
das Handwerk erhält dadurch tüchtige Gesellen.

Am Zehnstundentag wird festgehalten, weil wir uns
sagen, in der schönen Sommerzeit soll der Arbeiter seine
Zeit ausnützen, im Winter hat er sowieso nicht mehr
als 8 Stunden Arbeit. Dieser Ansicht sind übrigens
auch unsere städtischen Baubehörden, denn sie lassen ihre
Arbeiter ebenfalls zehn Stunden arbeiten.

Schreinerstreik in Bern. Der Handwerker- und
Gewerbeverein der Stadt Bern beschloß in seiner Ver-
sammlung pom 22. ds., an den im Lohnkampf stehenden
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ftabtBecnifd^ert ©djreirtermeifterüerein einjïimmtg unb
oljne ShsÉuffion eine ©ubbentiun bon 3fr. 1000.

8um Sdjreincrftreiï in Bern. 3n bec feljr jaljlreid)
befugten Berfammlung beS Sauï)an&toerfmeifier=BeE=
banbeg bec ©tabt Bern bom legten ®onnerëtog abenb
•m „Safé ÏRecj" tourbe ben bom ©treif betroffenen
©djreinermeiftern febe moroltfdbe Unterffü|ung jugefidjert
unb ibnen mit GËinmûtigEeit ein borläufiger Betrag bon
$r. 12,000 gugefptodjen.

$er Dftfibttietjertfibe gimmermeifteroerbanb B»elt in
2Bil im „|>oteI ©Montai" am 21. SDiai feine ©eneral»
becfammlung. Betreffenb Stellungnahme gur gegen»
toärtigen Slrbeiterbetoegung gehen bie gefaxten Bejdjiüffe
Jtemlidj einig mit benjenigen be§ ©cfpoeijerifdjen Bau»
meifterbecbanbeS ; man ecElärte fidh gegen ben SJiinimal»
lohn, für Beibehaltung be2 jehnftünbigen Arbeitstages
(im ©ommer) unb für ben Slbjdjlufj bon fßlafjorbnungen.

3luth in Blündjett ljerrfd)t gegenwärtig eine Sohn*
bewegntig int Baugewerbe. 2)ie äJieifter bieten einen
$urd)fdhnitt8lohn für gelernte fflîaurer bon 52 Pfennig,
für |>anblanger bon 38 Bfenuig unb für gtmmerer
bon 48 Pfennig. 2>ie Arbeiter aber berlangen bagegen
einen 9J? inimal lohn bon 55, refp. 38, refp. 50 ißfg.
unb „lehnen bei 9lid)tentfpreä)en jebe Berantroortung
für aQe îommenben ©ceigniffe ab".

Hartpapierindustrie A.-G., Altdorf.
Am 24. ds. Mts. fand in den Geschäftsräumen

der Patentbank Confidentia A.-G., Metropol, Zürich,
die konstituierende und erste Generalversammlung
der Aktiengesellschaft Hartpapierindustrie in Altdorf
Uri) statt.

Die Gesellschaft hat die Schweizer Patente No. 22426
und No. 25279 und die italienischen Patente No. 56752
und No. 62456 des Herrn Hermann Fr. Löscher, Gera,
zur Ausbeutung erworben. Sitz der Gesellschaft ist,
wie bereits erwähnt, Altdorf (Kt. Uri), wo dieselbe
das Etablissement der früheren Parketterie-Fabrik
Hefti & Cie. gleichfalls angekauft hat.

Es dürfte für einen weiteren Kreis unserer Leser
von Interesse sein, wenn wir hierorts auf die Fahri-
kation und deren Produkte ausführlich zu sprechen
kommen.

Nach unermüdlichen, andauernden Versuchen ist
die Hartpapierwarenfabri kation bereits seit mehreren
Jahren zu einer derartigen Vollendung gelangt, dass
bezügliche Patente für die meisten Kulturstaaten, z. B.

Kngland, Frankreich, Belgien, Amerika und Russland
verkauft wurden.

Ein Verkauf der Patente für die in kultureller
und industrieller Beziehung so verschiedenen Völker
gibt das beste Bild von der universellen Bedeutung
dieses Industriezweiges und zeigt, dass die ökono-
mischen Vorteile, welche diese Fabrikation bietet,
unbestreitbar feststehen, denn sonst würde der prak-
tische Amerikaner und Engländer, wie der fein-"
berechnende Franzose und Belgier, der gründlich
erwägende Russe sich nicht ebenfalls auf diese Fabri-
kation verlegt haben.

Die Versuche, welche der Patentierung voran-
gingen, sind wie gesagt, durch Jahre hindurch in
grossem Massstabe betrieben worden und führten mit
dien vielseitigen bezüglichen Studien zur Ausbildung
des Systems der Wickeldorne, welches sich aus
allen gewonnenen technischen Erfahrungen als das
einzig ökonomische ergab.

Es ginge über den Rahmen dieser Mitteilung
"inaus, wenn wir uns über die technische Seite des

^ublüationen beg SdjTOetjer. (Seroerbeöereinä Ii H

Industriezweiges des weiteren verbreiten würden, und
so mögen zur Orientierung der nicht fachkundigen
Leser nur einige kurze Erläuterungen folgen.

Es wird Holzstoffpapier von guter Qualität durch
einen Klebestoffbehälter geleitet und über einen ent-
sprechend geformten Wickeldorn unter sehr hohem
Drucke zu gewünschten Gegenständen gewickelt, so
dass ein holzähnlicher, harter Körper entsteht. Nach
erfolgter gründlicher Austrocknung werden die Ge-
brauchsartikel der gewünschten Dicke entsprechend
an einer Kopfdrehbank abgedreht. Die Wickelung
kann auf runde und eckige Gegenstände angewendet
werden, und ist es gleichgültig, wieviel Ecken der
zu fabrizierende Gegenstand erhalten soll. Sodann
werden die Artikel einem neuen Imprägnier-Verfahren
unterworfen, wodurch sie der Einwirkung von Wit-
terungseinfliissen, Dämpfen auch solchen von sehr
hoher Temperatur — zu widerstehen vermögen und
auch bis zu einem gewissen Grade säurefest sind.

Der technische Wert der Hartpapierfabrikate ist
bedeutend, denn diese Fabrikate sind von gleicher
Lebensdauer wie solche aus Holz.

Der Laie verwechselt häulig Konkurrenzartikel
mit der Hartpapierfabrikation, obgleich ein bedeu-
tender Unterschied zwischen Hartpapierartikeln. und
solchen der Papiermache ist.

Ein Vergleich der Strukturen jener beiden Fahri-
kate ergibt ohne weiteres die Minderwertigkeit des
Papiermaches gegenüber dein Hartpapier, da ersteres
körnig und letzteres langfaserig ist. somit weist Hart-
papier alle in technischer Beziehung vorteilhaften
Eigenschaften auf, es ist zähe und von grosser
Festigkeit, während ersteres brüchig wird und sehr
geringe Festigkeit besitzt; ausserdem ist Hartpier
kompakt und Papiermache porös.

Man sieht bei Erwägung dieser letzteren Eigen-
schatten die Ueberlegçnheit, welche das Hartpapier
dem Papiermache gegenüber bei Herstellung von
Gegenständen bietet, welche der Einwirkung von
Feuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. Fässer.

Das Gebiet der Hartpapierfabrikation ist ein ge-
radezu unübersehbares.

Das eingefügte Klischee gibt nur ein schwaches
Bild von der Vielseitigkeit der Anwendung des Hart-
papiers, wenngleich ihm eine sehr beträchtliche
Mannigfaltigkeit schon nicht abzusprechen ist, Was
allein in der Textilindustrie aus Hartpapier herge-
stellt werden kann, ist ganz enorm, z. B. in einer
Baumwollspinnerei : Spinnwalzen, Spinnröhren, Spinn-
kannen, Spulen etc. etc. Hierzu kommen noch wei-
tere Hartpapierartikel, wie: Feilenhefte, Armaturen-
griffe, Portieren-, Turn-, Serviettenringe, Isolierartikel
für elektr. Installationen, Fässer, Riemenscheiben,
Hutschachteln, Kakao- und Schokoladenkisten, Gar-
kochhüllen usw.

Da wir hier unmöglich auf Einzelzweige der In-
dustrie eingehen können, wollen wir nur als Beispiel
für die mannigfaltigen Vorteile, welche das Hart-
papier bietet, dessen Verwendung für Riemenscheiben
illustrieren.

Die in letzter Zeit mit Recht sich der weitesten
Verbreitung erfreuenden Riemenscheiben aus Hart-
papier übertreffen in jeder Beziehung die Riemen-
Scheiben aus Eisen und Holz, denn sie sind viel
leichter als diese, viel billiger und springen nicht;
ganz besonders die hölzernen Riemenscheiben ziehen
sich und verlieren nur gar zu leicht ihre Form.

^Hartpapier-Riemenscheiben sind vor allen diesen Ein-
tlüssen durch eine Imprägnierung geschützt. In rein

Nr. S Jllustr. schweiz. Haudw.Zeitwng (Organ für die

stadtbernischen Schreinermeisterverein einstimmig und
ohne Diskusston eine Subvention von Fr. 1000.

Zum Schreinerstreik in Bern. In der sehr zahlreich
besuchten Versammlung des Bauhandwerkmeister-Ver-
bandes der Stadt Bern vom letzten Donnerstag abend
>m „Caf6 Merz" wurde den vom Streik betroffenen
Schreinermeistern jede moralische Unterstützung zugesichert
und ihnen mit Einmütigkeit ein vorläufiger Betrag von
Fr. 12,000 zugesprochen.

Der Ostschweizerische Zimmermeisterverband hielt in
Wil im „Hotel Schöntal" am 21. Mai seine General-
Versammlung. Betreffend Stellungnahme zur gegen-
wältigen Arbeiterbewegung gehen die gefaßten Beschlüsse

ziemlich einig mit denjenigen des Schweizerischen Bau-
Meisterverbandes; man erklärte sich gegen den Minimal-
lohn, für Beibehaltung des zehnstündigen Arbeitstages
(im Sommer) und für den Abschluß von Platzordnungen.

Auch in München herrscht gegenwärtig eine Lohn-
bewegung im Baugewerbe. Die Meister bieten einen
Durchschnittslohn für gelernte Maurer von 52 Pfennig,
für Handlanger von 38 Psenuig und für Zimmerer
von 48 Pfennig. Die Arbeiter aber verlangen dagegen
einen M inimal lohn von 55, resp. 38, resp. 50 Pfg.
und „lehnen bei Nichtentsprechen jede Verantwortung
für alle kommenden Ereignisse ab".

Hartpapierinäustrie ^Itäork.
Vm 24. à Nts. tun«! in den Deseknktsrnumen

der Dateutbauk Dmdidentin ^.-D., «Vletropol, Xüriek,
«lic konstituierende und ei'ste Deneiglvt'rsa»«mlui«g
der Vktiengeseiiseknkt llnrtpapierindustrie in ^ltdork
> Uri) statt.

DivDesellse.knkt l>nt «lie Sekweixer DntentelVo. 22420
>nnl Xo. 25270 «n««l die itniienisekeu I'nte««te Xo. 56752
innl Xo. 62456 «les Ilrrrn lliuannn«« D« Döseker. Dern,
xur Ausbeutung erwoilten. 8itx «irr Deseliseknkt ist,
wir bereits erwnknt, X it« inri (Dt. Uri). «vo «keseibe
dns Dtabiissenieilt «irr kiâiiieren l'arketterie-Dnbrik
Ilekti ck Die. gieit'kkalis angekaukt list.

Ds «lüi'kte kür einr» weiteren Dreis nn8rrrr i.rsrr
von Interesse sein, wenn wir liierorts auk «lie >56«ri-
knti«»n »»«> «irrrn Ik«,«lukte nuskükrkek xu spreelien
kommen.

Xnek unerutüdiieken, andauernden Versueken ist
«Ür l lartpapi«u'wni'enkniuákati«»«« bereits seit meine« eil
-laliren xn rinrr «ienirtigen V«»lien«lung gelaugt, «lass

i>«'xügliel>e Uutrntr kü«- 6ir «««eiswn Ivulturstnaten, x. 0.
Dngland, Din««k>eieli, Deigi«>«>, Xm«>rikn «ind Dn8sinn«l
v«'rknukt n urden.

Din V«>rknuk »irr I'atente tiir «tir in kultureller
»>n«t industrieile«' Dexiellu««g so versekiedenen Völker
gü't «Ins beste Itild von »irr ilnivei'sellen liedeutung
»ür8r8 li««Iustriexweiges nin! zeigt, (lass «iir ökono-
«««isebei« V«>rtriir. weieke diese Dabiikation bietet,
>»>»i«r8tr»4ti«iir kestst«d>«>». »irrn 80N8t würde «irr prak-
liseke X«n«>riknuer «n««i Dnglnndei', wir «irr Irin-'
bereebnende Ur»>>>xn8r uuil llelgier, dei grü>««liiek
«u'wàgeinle Dusse siek niekt ebenkalls nut diese Dabri-
kati«m verlegt liabe««.

Die Versueke, weieke der lkltentieiuug vo«"m-
gingen, 8in»I wir gesagt, «lurek .labre liindurek in
gr«>ssem .Vlnssstabe betrieben wnrürn und kübrten mit
"ür,» vi«ds«dtig«>«« l>exligliede?l Ktudien xur Xnsbiidungà Katrins (irr VV i e k ei d««rn e. welckes siek «us
!«ü»>n gewonneneil teebniselien Drkakrungen als «Ins

«dnxig ökonomiselie ergab.
Ds ginge über »irn Dnbmeu «tir8rr Nitteii«il«g

binaus, wrini wir un8 ni>rr dir teeliniseke 8eite «Ir8
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Indu8trirxwriz(r8 dr8 writrrr»i vrri,rritrn würdrn, und
8»« möZrn xur Urirntirrunt( drr nickt tnektt»ndi»rn
Ur8rr nur riui»>n kurxr UrKiutrrun^rn tollen.

U8 wird Ilulx8tutkpngirr vu» ^utrr tjuntität duicii
rinrn t<Irke8tuMrküttrr Artritrt uud üt>r>' rinen rnt-
8grr»d»rn«i Arturmtrn ^iekridor»» »»ntrr 8rkr iiuiirn»
Itrui kr xn Mwün8elitrn UrMN8tiindrn ^rwiekolt, 8n
ds.88 ri» tiolxîiliniietirr, knrtrr tvurprr ràtekt. Xnrii
rrtul^trr «rründüekrr ^U8trurlinun^ wrrdrn dir Ur-
t>r!iue>i8nrtikrl »Irr Mwüu8»ktrn »iekr rnt8prrrt>»>nd
nn rinrr Luptdrrkknnk skMdrrkt. Dir VVirkri»»nA
iuurn nut rundr und roki^r (1kMN8tündr nnMwrndrt
wrrdrn, und i8t r8 Klrirt^ülti^, wirvirl Dekrn drr
xu tnkrixierrndr DrArn8tnnd rrknltrn 8olt. 8vdnnu
wrrdrn «iir Xilikri riurin nrurn ln»prü^»irr-V^rrtnkrrn
untrrwortrn, wodurett sir drr kinwiriiuur von VVil-
triuinA8riul1ü88rn, Düuigtrn nuek sotrkru von srtn-
kokrr 15'inprrntur — xu widrrstrkrn vrrmä^rn un«i
auek t>Ì8 xu rinrm Mwi88rn Drude süurrtest 8ind.

Drr trrknisekr Wert dr>^ >tîN'tpnpirrtnt»rikà ist
krdrutsnd, denn diese 15>iuü<ntr sind von gdrirker
Drkrnsdnurr wir sotrkr nus Iloix.

Der Dnir vrrwrrksrit iiüuii^ t<onirurrrnxnrtit«d
init drr linrtpgpirrtnkriiudion, okZiririt rin krdeu-
trndrr Dntrrsekird xwisriiri» Ilnrtgnpiriurtiierin »nni
soirkrn drr Dnpirrinnrkr ist.

Din Ver^triek drr Ltrukturrn jener beiden Dnkri-
Kntk ergibt oknr weiteres dir .VIindrrWertigkeit des
I'npirruinekrs gogrni>i«rr «iru» iinrtgngier, dn ersteres
börnig uud i»dxt«urs Inugtnsrrig ist. suiuit weist Ilnrt-
pnpier ntlr in treknisrkrr Drxirkung vortrilknktrn
Digrnsedinttrn nuk, es ist xnkr »nid von grosser
Destigkeit, wnkrend r»>trirs i»rüri>ig wird und sekr
geringe Festigkeit besitzt; nusserdeuì ist linrtpier
><»»ingni<t und i'npir»»uveln'' porös.

Nun sirkt i«ri Drwnguug dieser letzteren Digen-
srkntten «Iir llekerieMnkeit, weieke dns Dnrtpnpiei'
dein Dnpiermnekê gegenüber bei Herstellung von
Degenstünden bietet, welebr der Dinwirknng von
Deuektigkeit nusgesetxt sin<>, x. It. Dnsser.

Dns Deliiet der Ilnrtpnpiertnbrikntion ist ein ge-
rndexn unübrrsekbnres.

Dns ringekügte Xlisekee giiit nur ein sekwnekes
liüd von «irr Vielseitigkeit der Anwendung des Ilnrt-
papiers, wenngleiek ikm eine sekr betrnektlioke
Nnnnigtnitigkeit sckon niekt nbxuspreeken ist. Was
nllein in der 'bextiiindustiir nus Hartpapier kerge-
strlit werden knin», ist ganx rnoriu, x. It. in einer
Dnumwuilspiunerei: 8pinnwnixen, 8pinuröinen, 8pinn-
Kannen, 8p»iirn ete. ete. Ilierxu kommen noek wei-
trre Ilartpapierartikel, wie: Deilenkekte, Armaturen-
griffe, Durtieren-, Vurn-, 8rrviettenri>»ge, lsokerartikri
tür elektr. lnstnlistionen, Dässer, lìiemensekeiben.
Ilutseknektek», Ivaknu- uu»I LekokolndenKisten, Dar-
koekkülleu usw.

Da wir kirr unmögkek ant Dinxelxweige der In-
dustrir eingeken können, wollen wir nur als Iteispiei
kür die mannigkaltigeu Vorteilt«, weieke «Ins Ilnrt-
papier bietet, dessen Verwendung kür kìiemrnsekriben
illustrieren.

Die in letzter /eil mit Deckt siek «Irr weitesten
Verbreitung erkrrurnden Diemrnsekeiben aus Ilnrt-
papier übertreffen in jeder öexiekung die Diemen-
sekeiben aus Disen und Ilolx, denn sie sind viel
leiekter als diese, viel billiger und springen niekt;
gnnx besonders die kölxernen Diemensekeiben xirkeu
siek nml verlieren nur gar xu leiekt due Dorm.

^llartpapi«»-Diemensekeiben sind vor allen diese«« Din-
ilüssen «luiek ei««e linprngnierung geseliütxt. I«« rein
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